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rungen Stellung zu nehmen. Die Direktoren der Be
triebe haben die Forderungen und Vorschläge der be
trieblichen Gewerkschaftsleitungen zu prüfen. Soweit 
Forderungen oder Vorschläge nicht berücksichtigt wer
den können, ist dies gegenüber den betrieblichen Ge
werkschaftsleitungen zu begründen.

(6) Die Direktoren der Betriebe berichten im Rah
men der von den betrieblichen Gewerkschaftsleitungen 
gemäß § 12 Abs. 2 Ziff. 1 des Gesetzbuches der Arbeit 
der Deutschen Demokratischen Republik in der Fassung 
vom 23. November 1966 (GBl. I S. 127) geforderten 
Rechenschaftslegungen auch über den Entwicklungs- 
s'and der Neuererbewegung, insbesondere über die Er
füllung der Pläne der Aufgaben für die Neuerer.

§ 6

Beratende Organe
(1) Zur zielgerichteten Orientierung der schöpferi

schen Initiative der Werktätigen auf die Schwerpunkte 
der komplexen sozialistischen Rationalisierung und zu- 
ihrer Teilnahme an der Förderung und Lenkung der 
Neuererbewegung im Betrieb bestehen
1. als beratendes Organ des Direktors des Betriebes 

ein Neuererrat
2. als beratende Organe der Meister und Abteilungs

leiter Neuererbrigaden, die von dem jeweils zu
ständigen Meister oder Abteilungsleiter geleitet 
werden.

(2) Die im Abs. 1 genannten Organe unterstützen die 
Leiter bei der Einschätzung des Entwicklungsstandes 
der Neuererbeгvegung und empfehlen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Ai'beit. Die Organe beraten die Leiter 
in allen wichtigen Fragen der planmäßigen Förderung 
und Lenkung der Neuererbewegung; sie wirken bei 
der Aufstellung des Planes der Aufgaben für die Neue
rer, bei der Erarbeitung und Vervollkommnung von 
Neuerungen mit; sie beurteilen die Neuerungen, 
empfehlen Maßnahmen zu ihrer Durchsetzung und 
unterstützen deren Einführung.

§7
Betriebsbüros für die Neuererbewegung

(1) Im Betrieb besteht ein Betriebsbüro für die 
Neuererbewegung (BfN) als Organ für die Neuererbe
wegung sowie für das Patent-, Muster- und Zeichen
wesen. Es wird im Aufträge des Direktors des Be
triebes vor allem anleitend, koordinierend und 
kontrollierend tätig. Es arbeitet mit den beratenden 
Organen für die Neuererbewegung im Betrieb eng zu
sammen.

(2) Das BfN des Betriebes untersteht dem Direktor des 
Betriebes oder dem Technischen Leiter. Der Direktor 
des Betriebes legt die Aufgaben des BfN in einem 
Funktionsplan fest.

(3) Das BfN ist mit qualifizierten haupt- oder neben
amtlichen Mitarbeitern so zu besetzen, daß es ent
sprechend der Größe des Betriebes und dem Arbeits
umfang seine Aufgaben erfüllen kann.

§ 8

Planung der Aufgaben für die Neuerer
(1) In den Betrieben ist die schöpferische Initiative der 

Neuerer im sozialistischen Wettbewerb zielgerichtet auf 
die Lösung von Schwerpunktaufgaben der sozialisti

schen Rationalisierung einschließlich der Rationalisie
rung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, der 
ökonomischen Verwendung von Werkstoffen und der 
rationellsten Nutzung der vorhandenen Produktions
fonds, der Standardisierung sowie der Vereinfachung 
und rationellsten Gestaltung der Verwaltungsarbeit zu 
lenken. Die in der Neuererbewegung liegenden Reser
ven für die Lösung wissenschaftlich-technischer Auf
gaben sind bei der Planung von Wissenschaft und 
Technik zu berücksichtigen und zu erfassen.

(2) Die Direktoren der Betriebe haben zu gewähr
leisten, daß von den für die Planung verantwortlichen 
Organen in Zusammenarbeit mit den BfN, den Neuerer
räten, Neuererbrigaden und den Neuerern Aufgaben für 
die Neuerer erarbeitet und jeweils in einem bilanzier
ten Plan der Aufgaben für die Neuerer zusammenge
faßt werden. Insbesondere sind die wissenschaftlich- 
technischen und die technisch-ökonomischen Forderun
gen aus der Kooperation bei der Aufgabenstellung zu 
berücksichtigen. Der Plan der Aufgaben für die Neue
rer ist in der Plandiskussion mit den Werktätigen zu 
beraten und unter Berücksichtigung der Vorschläge der 
Werktätigen zu vervollständigen.

(3) Die Neuereraufgaben sind Bestandteil des Planes 
Wissenschaft und Technik, oder, soweit ein Plan 
Wissenschaft und Technik nicht vorhanden ist, Bestand
teil des ihm entsprechenden Planes. Die Planung, 
Bilanzierung, Durchführung und Abrechnung der Neue
reraufgaben erfolgt nach den für die genannten Pläne 
geltenden methodischen Grundsätzen. Im Plan der Auf
gaben für die Neuerer sind diejenigen Neuerer, mit 
denen Neuerervereinbarungen abgeschlossen wurden, 
als Verantwortliche für die Planaufgabe zu nennen. 
Die Erarbeitung, die Realisierung und die umfassende 
Benutzung der Neuerungen sind planmäßig materiell 
und finanziell zu sichern.

(4) Als Neuereraufgaben dürfen nur solche wissen
schaftlich-technischen und anderen Aufgaben geplant 
werden, deren Lösung eine über die Arbeits-, Dienst
oder Studienpfiichten quantitativ hinausgehende Lei
stung darstellt.

§9
Neuerervereinbarung

(1) Die Direktoren der Betriebe sind verpflichtet, zur 
Lösung von Neuereraufgaben mit Werktätigen, vor 
allem mit sozialistischen Kollektiven, Neuererverein
barungen abzuschließen.

(2) Neuerervereinbarungen mit Direktoren der Be
triebe und den sie vertretenden Leitern oder mit ent
sprechenden Leitern in den den Betrieben übergeordne
ten Organen oder mit Kollektiven, in denen die ge
nannten Personen mitwirken, bedürfen der Genehmi
gung des Leiters des jeweils übergeordneten Organs. 
Neuerervereinbarungen mit Angehörigen anderer Be
triebe bedürfen der Zustimmung des Direktors des Be
triebes, dem die betreffenden Werktätigen angehören. 
Neuerervereinbarungen mit Direktoren anderer Be
triebe und mit den sie vertretenden Leitern bedürfen 
der Zustimmung des Organs, das diesen Betrieben je
weils übergeordnet ist.

(3) Die Neuerervereinbarung soll insbesondere ent
halten :

1. die Aufgabe, deren Lösung die Werktätigen über
nehmen


